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I. Vorwort 31 

Mit dem klaren Bekenntnis keine Schule zurückzulassen und die kulturelle 32 

Infrastruktur Deutschlands weltweit zu erhalten, haben die Deutschen 33 

Auslandsschulen im Pandemiejahr 2020 eine Notfallhilfe erhalten. Dies wird auch 34 
2021 fortgesetzt und unterstreicht die hohe Qualität der Zusammenarbeit in der 35 

öffentlich-privaten Partnerschaft bei den Deutschen Auslandsschulen. Die 36 

Notfallhilfe, wie auch das vorliegende Konzeptpapier des Auswärtigen Amtes sind der 37 
Ausdruck eines außergewöhnlichen Engagements, für das sich der Weltverband 38 

Deutscher Auslandsschulen an dieser Stelle ausdrücklich bedanken möchte. Mit der 39 

vorliegenden Stellungnahme leistet der WDA seinen Beitrag für die partnerschaftliche 40 
Weiterentwicklung des Auslandsschulwesens. 41 

Der Bundestag hat 2019 beschlossen, das Auslandsschulwesen zu stärken und auf 42 

breiter Basis weiterzuentwickeln. Dass dieser Meilenstein klare Prüfaufträge für die 43 
nach 2016 zweite Evaluation des Auslandsschulgesetzes erteilt, ist ein besonders 44 

wichtiger Durchbruch. Insbesondere die Aufforderung des Bundestages die Qualität 45 

der öffentlich-privaten Partnerschaft durch Arbeitsteilung zu verbessern und 46 
Vorschläge zu erarbeiten, wie der Anspruch auf eine gesetzliche Förderung auf alle 47 

Deutschen Auslandsschulen ausgeweitet werden kann, um die entstandene 48 

„Zweiklassengesellschaft“ zwischen gesetzlich und freiwillig geförderten Schulen zu 49 
beenden, adressiert zentrale Forderungen des WDA. Die Deutschen Auslandsschulen 50 

bieten ganzheitliche Bildung seit Generationen für Generationen. Sie benötigen 51 

deswegen eine besonders nachhaltige Förderung und Entwicklung sowie langfristig 52 
stabile Rahmenbedingungen: Sicherheit ohne Vorbehalt. 53 

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich in Teil II und III auf das aktuelle Konzept 54 

des Auswärtigen Amtes. Da im Konzept, insbesondere in den prioritären Maßnahmen, 55 
Themen gewürdigt werden, für die sich der WDA seit langem einsetzt, ist die WDA-56 

Stellungnahme zur Evaluation des Auslandsschulgesetzes vom 11.12.2019 integraler 57 

Bestandteil dieser Stellungnahme. Entsprechend wird auf IV und den Anhang für 58 
Hintergründe und Details verwiesen.  59 
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II. Zusammenfassung 60 

1. Um das Versprechen einer nachhaltig finanzierten Bildungsbiographie geben zu 61 

können, müssen mehr als zehn Jahre betrachtet werden. 62 

2. Die Weiterentwicklung des Auslandsschulwesens kann nur dann nachhaltig 63 
sein, wenn die freien, gemeinnützigen Schulträger beteiligt werden. 64 

3. Die Umsetzung der langjährigen Forderung des WDA nach einem gesetzlich 65 

verankerten Beteiligungsgremium ist überfällig.  66 
4. Zusammenhalt Sprachförderung und ganzheitlicher Bildung der DAS kann nur 67 

erreicht werden, wenn der WDA - die Schulträger - an der vorgeschlagenen 68 

Allianz nach Vorbild der Allianz der Wissenschaftsorganisationen beteiligt wird.   69 
5. Durchlässigkeit innerhalb der PASCH-Initiative kann Statuswechsel abfedern, 70 

wenn auch ein Wechsel in den DAS-Status möglich ist. Bei Aberkennung des 71 

DAS-Status muss eine dreijährige Übergangszeit gelten. Dreijährige 72 
Förderzeiträume müssen die Regel sein, um Planungssicherheit zu erhöhen.  73 

6. Schulen im Aufbau sollten besser gefördert werden, indem die gesetzliche 74 

dreijährige Wartezeit gestrichen wird und Beratung durch Schulträger erfolgt. 75 
7. Um nachhaltige Lösungen zu erreichen, befürwortet der WDA eine enge und 76 

konstruktive Zusammenarbeit zwischen KMK und Bund. 77 

8. Die Entscheidung über den Abschlusstyp muss am Standort getroffen werden.  78 
9. Ein Ausbau des DAS-Netzwerkes kann in diesem nachfrageorientierten System 79 

nur durch Belohnung von Wachstum und Sicherstellung der Lehrkräfte erfolgen. 80 

10. Änderung des Auslandsschulgesetzes (ASchulG): die freiwillige Förderung ist 81 
durch die gesetzliche zu ersetzen; Notsituationen durch Notfallfonds abfedern. 82 

11. Die outputorientierte Steuerung/Bund-Länder-Zertifizierung stärken, 83 

gleichzeitig Inputsteuerung reduzieren. 84 
12. Die Selbstverwaltung der Schulträger ist konsequent zu fördern/auszubauen.  85 

13. Bei Mindestanforderungen und deren Überprüfung sind die Rechte der 86 

Schulträger zu wahren, insbesondere im AQM und Schulleiterdienstvertrag. 87 
14. Die Maßnahmen zur Digitalisierung der DAS werden begrüßt. 88 

15. Prioritäre Maßnahmen werden begrüßt, insbesondere bessere Förderung der 89 

GIB-Schulen, frühkindliche Bildung, Inklusion, berufliche Bildung, Erhöhung der 90 
Attraktivität für Lehrkräfte. WDA-Stellungnahme zur Evaluation weiter aktuell. 91 

16. Teilhabe stärken: Formulierung der Gesetzesbegründung in §4 Abs. 3 ASchulG 92 

übernehmen: „Eingriffe in die Autonomie der Schulträger durch Maßnahmen 93 
der Schulaufsicht dürfen nur mit Zurückhaltung vorgenommen werden.“ 94 

17. Die Unterstützung baulicher Maßnahmen aus dem Baufonds muss priorisiert 95 

werden. Regeln für Inanspruchnahme der Corona-Notfallhilfe müssen verändert 96 
werden. Rücklagen dürfen nicht unwiederbringlich aufgezehrt werden. 97 
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III. Erläuterung 98 

1. Mit dem Konzeptpapier wagt das Auswärtige Amt (AA) einen Ausblick in die 99 

Zukunft. Deutsche Auslandsschulen bieten ganzheitliche Bildung an, die vom 100 

Kindergarten und teils schon der Kinderkrippe bis zur Hochschulqualifikation, wie  101 
dem Abitur oder dem gemischtsprachigem International Baccalaureat mit 102 

deutschem Schwerpunkt (GIB) führt. Schüler Deutscher Auslandsschulen lernen 103 

in ihrer langjährigen Schullaufbahn nicht nur die Sprache, sondern ganzheitlich 104 
eine besondere Lehr- und Lernkultur wie auch die Kultur Deutschlands kennen. 105 

Dies ist ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der Deutschen Auslandsschulen im 106 

PASCH-Netzwerk. Die vom AA angestrebten Bildungsbiographien umfassen damit 107 
mehr als 10 Jahre. Bezieht man die berufliche Bildung mit ein sowie den 108 

angestrebten fließenden Übergang in die universitäre Bildung, wie es das AA 109 

insbesondere unter Punkt 5 macht, wird deutlicher, dass das Konzept die 110 
notwendigen nachhaltigen Lösungen nicht ausreichend würdigen kann: Der 111 

gewählte Zeitraum von zehn Jahren ist für die Schaffung von nachhaltigen 112 

Lösungen zu kurz. Das Konzept des AA kann nur daran gemessen werden, ob es 113 
der Generation, die aktuell in den Kindergarten aufgenommen wird, und deren 114 

Eltern das Versprechen einer verlässlichen, nachhaltig finanzierten 115 

Bildungsbiographie geben kann. 116 
 117 

2. Deutsche Auslandsschulen werden von freien, gemeinnützigen Schulträgern 118 

getragen. Dies fordert das Auslandsschulgesetz und verlangt darüber hinaus, dass 119 
diese Schulträger die Finanzierung der Schulen sicherstellen. Die freien 120 

Schulträger erwirtschafteten allein 2017 484 Mio. Euro, das sind 72 % der 121 

Gesamteinnahmen der Träger. Darüber hinaus investierten sie ihre Arbeitszeit 122 
ehrenamtlich. In der öffentlich-privaten Partnerschaft im Auslandsschulwesen 123 

kommen die freien Schulträger damit ihrem Auftrag nach: Sie sichern die 124 

Schulversorgung deutscher Kinder im Ausland und fördern zugleich die 125 
interkulturelle Begegnung. 75% der Schüler kommen aus dem Sitzland der 126 

Schulen. Die öffentlich-private Partnerschaft schafft damit durch relativ geringe 127 

staatliche Investitionen einen hohen und nachhaltigen Effekt. Allein mit der 128 
Schulversorgung deutscher Kinder im Ausland erbringen die Schulträger eine 129 

Dienstleistung im Wert von 158 Mio. Euro im Vergleich zu den Kosten, die der 130 

deutsche Staat für diese Kinder bei einer Beschulung im Inland decken müsste. 131 
Dies entspricht bereits 83% der finanziellen und personellen Gesamtförderung 132 

der Deutschen Auslandsschulen. Die Förderung durch Bund und Länder wirkt als 133 

Katalysator der Auslandsschularbeit, die auf einem starken ehrenamtlichen 134 
Engagement der Schulträger aufbaut. Die freien Schulträger werden jedoch im 135 
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Konzept des AA nicht erwähnt, obwohl sie auf der Grundlage des 136 
Auslandsschulgesetzes Vertragspartner sind und die Schulen gründen und tragen. 137 

 138 

Jedes Konzept zur Weiterentwicklung des Auslandsschulwesens kann aufgrund 139 
der öffentlich-privaten Partnerschaft im Auslandsschulwesen nur dann 140 

nachhaltig erfolgreich sein, wenn die Rolle der Schulträger benannt und 141 

gewürdigt, sowie diese einbezogen und beteiligt werden.  Ohne die Beteiligung 142 
der Schulträger ist die nachhaltige Entwicklung des Deutschen 143 

Auslandsschulwesens nicht umsetzbar. Dies gilt auch nach der Gründung des 144 

Bundesamtes für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) und der Aussage des 145 
Konzeptes des AA „das PASCH-Konzept so zu aktualisieren, dass es nach 146 

Einrichtung des BfAA aus einer Hand, unabhängig vom Schultyp und in engster 147 

Abstimmung von der ZfA umgesetzt wird" 148 
 149 

3. Dass das Konzept die wesentlichen Stakeholder nicht ausreichend 150 

berücksichtigt zeigt, dass die Umsetzung der langjährigen Forderung des 151 
Weltverbands Deutscher Auslandsschulen nach einem gesetzlich verankerten 152 

Gremium berechtigt und die Einrichtung eines solchen Gremiums überfällig ist. 153 

Es ist notwendig, die öffentlich-private Partnerschaft aus Schulträgern, vertreten 154 
durch den WDA, auf der einen Seite sowie Bund und Ländern auf der anderen 155 

Seite institutionell abzubilden. Der WDA hat hier z.B. einen gesetzlich 156 

verankerten Fachbeirat vorgeschlagen. Insgesamt hat dieser Sachverhalt durch 157 
die Gründung und die neuen Möglichkeiten der BfAA eine noch höhere Relevanz 158 

erhalten (vgl. 2). Im Rahmen einer angemessenen Selbstverwaltung sollten dem 159 

Weltverband Deutscher Auslandsschulen, als satzungsgemäßen Vertreter der 160 
freien Schulträger, staatlich geförderte Aufgaben übertragen werden. Dabei 161 

sollten Synergien mit den fördernden Stellen abgestimmt und eine sinnvolle 162 

Aufgabenteilung vorgenommen werden, um die Stärken der jeweiligen 163 
Organisationen optimal zum Wohle der Deutschen Auslandsschulen nutzen zu 164 

können. 165 

 166 
4. Auch für die auswärtige Bildungspolitik gilt es wie im Inland Bildungsketten zu 167 

schaffen, die optimale Durchlässigkeit ermöglichen. Die Abschlüsse und 168 

Bildungswege an Deutschen Auslandsschulen sollten in das etablierte System in 169 
Deutschland integriert sein, mit den entsprechenden Effekten der 170 

Durchlässigkeit. Dafür ist eine konsequente Rollendefinition der 171 

Mittlerorganisationen sowie deren Abstimmung aufeinander notwendig. Die 172 
Deutschen Auslandschulen sind dabei zentrale Partner und Ressourcenzentren. 173 
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Der WDA begrüßt, dass diese langjährige Forderung jetzt vom AA adressiert wird. 174 
Ob hier der im Konzept geäußerte Plan „den Zusammenhalt zwischen 175 

Sprachförderung/PASCH und DAS weiter zu stärken“ (AA, 2020, S. 2), indem „nach 176 

dem Modell der Allianz der Wissenschaftsorganisationen (...) verschiedene 177 
Partner der Auswärtigen Bildungspolitik zusammengebracht“ werden ausreicht, 178 

kann aufgrund der Kürze der Darstellung im Konzept des AA nicht abschließend 179 

beurteilt werden. In jedem Fall kann das Ziel der Stärkung des Zusammenhalts 180 
zwischen Sprachförderung und der ganzheitlichen Bildung der Deutschen 181 

Auslandsschulen nur erreicht werden, wenn die Schulträger und deren 182 

Organisation, der WDA, als Vertreter der Schulträger, institutionell an einer 183 
Allianz beteiligt werden.   184 

 185 

5. Dies gilt insbesondere, wenn die Vernetzung und Durchlässigkeit, wie angegeben, 186 
dabei helfen soll, eine Deutsche Auslandsschule in einen anderen Schultyp zu 187 

überführen, wenn sie die im Konzept angegeben Mindestanforderungen für eine 188 

Deutsche Auslandsschule nicht erreicht. Der WDA begrüßt in diesem 189 
Zusammenhang, dass die schwerwiegenden Folgen und die Signalwirkung der 190 

Aberkennung des Status als Deutsche Auslandsschulen im Sitzland durch das AA 191 

anerkannt werden. Das im Konzept gewürdigte Prinzip der „engen Verzahnung 192 
und (...) Durchlässigkeit innerhalb der PASCH-Initiative“ kann einen wichtigen 193 

Beitrag zur Abfederung eines Statuswechsels leisten, wenn gleichzeitig auch der 194 

Wechsel in den Status der Deutschen Auslandschule wieder ermöglicht und 195 
transparent nachvollziehbar ist. Sollte eine Aberkennung des Status als 196 

Deutschen Auslandsschule in Erwägung gezogen werden müssen, so ist es 197 

notwendig, dass eine Warn- bzw. Übergangszeit von mindestens drei Jahren gilt 198 
in der der Schulträger beraten wird. Dies entspricht der Wartezeit zur Förderung 199 

bei Gründung einer Auslandsschule und vor allem dem gesetzlich gesicherten 200 

Förderzeitraum. In der Förderpraxis sollten deswegen dreijährige 201 
Förderzeiträume die Regel sein, um das Ziel des Auslandsschulgesetzes zu 202 

erreichen, die Planungssicherheit für die freien Schulträger zu erhöhen.  203 

 204 
6. Deutsche Auslandsschulen werden durch freie Schulträger gegründet, nicht durch 205 

den deutschen Staat. Aus diesem Grund fordert die Entschließung des Deutschen 206 

Bundestages zur Stärkung der Deutschen Auslandsschulen, „das Netz der 207 
Deutschen Auslandsschulen auf Lücken hin zu überprüfen und, wo es solche 208 

Lücken gibt, Anstrengungen zu unternehmen, lokale private Initiativen zur 209 

Gründung einer Deutschen Auslandsschule wirksam zu unterstützen.“ Die lokalen 210 
Initiativen müssen zunächst einmal vorhanden sein und können nur dann 211 
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erfolgreich sein, wenn sie dann nachhaltig gefördert und unterstützt werden. Hier 212 
können die im Konzept dargestellte Förderung von Marktanalysen und eine 213 

Anschubfinanzierung hilfreich sein. Darüber hinaus sollten jedoch die 214 

notwendigen Erfolgsfaktoren für die Gründung und den Weg zum Status einer 215 
Deutschen Auslandschule eingehend durch Beratung bereits vorhandener 216 

Deutscher Auslandsschulen in der betreffenden Region geklärt werden. Die 217 

gesetzliche dreijährige Wartefrist sollte gestrichen werden, um Schulen im 218 
Aufbau besser fördern zu können.  219 

 220 

7. Deutsche Schulen im Ausland bieten durch die Kultusministerkonferenz (KMK) 221 
anerkannte Abschlüsse an. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. 222 

Dies gilt auch insbesondere bei der Gründung. Anerkannte Abschlüsse benötigen 223 

Betreuung durch die KMK und nach der Verwaltungsvereinbarung von Bund und 224 
Ländern deutsches Lehrpersonal vor Ort. Deutsches Lehrpersonal wird durch die 225 

Länder für den Dienst an Deutschen Schulen im Ausland beurlaubt und dessen 226 

Kosten aus dem Schulfonds übernommen. Ein Konzept zur zukünftigen 227 
Förderung der Deutschen Schulen im Ausland ohne die Mitwirkung der Länder 228 

zu erstellen ist daher nicht erfolgversprechend. Der WDA hält die konstruktive 229 

Zusammenarbeit zwischen KMK und Bund in allen Fragen des 230 
Auslandsschulwesens für entscheidend, um zu umsetzbaren und nachhaltigen 231 

Lösungen zu gelangen. 232 

 233 
8. Der WDA begrüßt es, dass seine langjährige Forderung Berücksichtigung findet: 234 

die Wahl des Abschlusses ist ausschlaggebend für die Attraktivität einer DAS am 235 

Standort. Die Entscheidung über den richtigen Abschlusstyp muss daher 236 
aufgrund der Nachfrage am Standort getroffen werden. Dies kann der 237 

Schulträger am besten beurteilen, und er sollte deswegen maßgeblich an der 238 

Entscheidung beteiligt werden. 239 
 240 

9. Die Förderung muss langfristig verlässlich sein sowie das Alleinstellungsmerkmal 241 

„Deutsche Abschlüsse“ ermöglichen und damit die Anforderungen der KMK an 242 
diese Abschlüsse erfüllen. Das Ziel des Ausbaus des DAS-Netzwerkes kann in 243 

diesem nachfrageorientierten System nur durch Belohnung von Wachstum 244 

erfolgen, bei gleichzeitiger Sicherstellung der Qualität der Abschlüsse durch die 245 
Vermittlung der notwendigen Lehrkräfte aus Deutschland. Die langfristige und 246 

nachhaltige Förderung ermöglicht es den Schulträgern schließlich das 247 

Bildungsversprechen gegenüber Eltern und Schülern zu halten. 248 
 249 
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10. Die Erweiterung der gesetzlichen Förderung auf alle Deutschen Auslandsschulen 250 
ist deswegen konsequent: Sie erhöht die Sicherheit und gleichzeitig die 251 

Planbarkeit für Bund und Länder. Eine automatische Erhöhung des Schulfonds 252 

ergibt sich aus der Ausdehnung der gesetzlichen Förderung auf alle anerkannten 253 
Auslandsschulen nicht. Nur der gesetzlich abgesicherte Teil des Schulfonds steigt 254 

an, nicht der Schulfonds im Ganzen. Deswegen ist die Gesetzesänderung mit dem 255 

Ziel notwendig, die freiwillige Förderung durch die gesetzliche1 zu ersetzen. 256 
Finanzielle Notsituationen sollten durch einen Notfallfond im Bedarfsfall 257 

abgefedert werden. So wird einerseits die Verlässlichkeit für den Schulträger 258 

erhöht und andererseits die Steuerungsmöglichkeit für den Staat. Die (Neu-) 259 
Definition von Mindestanforderungen und eine Erweiterung der gesetzlichen 260 

Absicherung bedingen sich gegenseitig. Flexibilität muss immer nachvollziehbar 261 

und transparent sein. Dies gilt auch für den positiven Vorschlag eines 262 
Entwicklungsfonds und eines seit langem durch den WDA geforderten 263 

Notfallfonds. 264 

 265 
11. Mit der Bund-Länder-Inspektion liegt seit Jahren ein outputorientiertes 266 

Steuerungsinstrument der Qualitätssicherung vor. Die Deutschen Auslands-267 

schulen weisen damit ihre Qualität und Leistungsfähigkeit nach und erhalten eine 268 
vom Bundespräsidenten unterzeichnete Urkunde. Diese outputorientierte 269 

Steuerung sollte entsprechend der Logik und des Ziels des 270 

Auslandsschulgesetzes konsequent gestärkt werden, bei gleichzeitiger 271 
Reduzierung der Inputsteuerung auf das wirklich wesentliche (z.B. Überprüfung 272 

der Prüfungsberechtigung von Lehrkräften). Die Schulträger sind offen für das 273 

Angebot der fördernden Stellen bei Bedarf beim Schulmanagement unterstützt 274 
zu werden.  275 

 276 

12. Die Eigenständigkeit und Selbstverwaltung der Schulträger sind konsequent zu 277 
fördern und auszubauen. Dies stellte bereits 2018 die durch das Auswärtige Amt 278 

beauftragte Studie zur „Weiterentwicklung Schulmanagement Deutscher 279 

Auslandsschulen“ der Unternehmensberatung Roland Berger fest. Die Studie 280 
kommt zu dem zentralen Ergebnis, dass die aktuellen Organisationsprinzipen - 281 

dezentraler Aufbau bestehend aus ehrenamtlichen Schulträgervereinen und 282 

hauptamtlich organisierten Schulen -„zukunftsfähig“ sind. Der Großteil der 283 

 
1 Eine freiwillige Förderung zur Finanzierung von Ausgaben, die nicht bereits nach den §§ 
11 und 12 gefördert werden, sollte durch den gesetzlichen Anspruch auf Förderung wie 
bisher nach §14 ASchulG nicht ausgeschlossen sein (z. B. Digitalisierung, zeitlich begrenzte 
Kulturprojekte, etc.). 
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Herausforderungen sei lokal spezifisch ausgeprägt und brauche daher 284 
individuelle Lösungen. „Diese können die Deutschen Auslandsschulen in 285 

Eigenverantwortung besser entwerfen und umsetzen als eine zentrale Stelle.“, so 286 

die Studie. Eine zentrale Unterstützung insbesondere von AA und ZfA im Sinne 287 
einer „Hilfe zur Selbsthilfe“ wird empfohlen und dafür Maßnahmen 288 

vorgeschlagen. Das im aktuellen Konzept dargelegte Angebot Beauftragte des 289 

Vorstands bei Bedarf erweitert zu fördern wird daher durch den WDA begrüßt. 290 
 291 

Diese Ergebnisse der Roland Berger-Studie wurden im Rahmen einer Studie im 292 

Auftrag des WDA zu den Führungsstrukturen an Deutschen Auslandsschulen 293 
bestätigt. Die vom Verbandsmanagement Institut (VMI) als Träger des Freiburger 294 

Management Modells für NPOs (FMM) durchgeführte Studie kommt zu dem 295 

Schluss, dass Deutsche Auslandsschulen „vielfältig und individuell“ sind und das 296 
ein einheitliches Organisationsmodell einer Deutschen Auslandsschule „nicht 297 

existiert“. „Je nach Größe und Wettbewerbssituation orientieren sich die Schulen 298 

an Modellen, in denen einerseits die funktionale Spezialisierung und andererseits 299 
die kooperative Interaktion zwischen den Systembeteiligten (Anm. d. A.: 300 

Schulträger, Schulleitung, Verwaltungsleitung) unterschiedlich ausgeprägt sind“. 301 

Die Studie empfiehlt daher „eine saubere Klärung des eigenen Regelsystems“ pro 302 
Schule. Die Roland Berger-Studie bestätigt entsprechend, dass die unklare 303 

Verantwortungszuordnung zwischen Schulträger, Verwaltungsleitung bzw. 304 

Geschäftsführung und Schulleitung und die Zusammenarbeit zwischen 305 
Schulleitung und Schulträger sowie die fehlende Abstimmung zwischen 306 

Leitungsordnung und Schulleiterdienstvertrag als Herausforderung durch die 307 

Deutschen Auslandsschulen empfunden werden. Auf der einen Seite gibt es einen 308 
Schulleiterdienstvertrag, der die Organisationsstrukturen einheitlich vorgibt, auf 309 

der anderen Seite die vielfältigen Organisationsmodelle der dezentral 310 

organisierten Deutschen Auslandsschulen. Gleichwohl schätzen 91% der 311 
Umfrageteilnehmer die Beziehung zwischen Schulträger und Schulleitung als gut 312 

ein. 313 

 314 
13. Bei der Definition von Mindestanforderungen und deren Überprüfung sind die 315 

Rechte der Schulträger bei der Aufsicht und Förderung der Deutschen 316 

Auslandsschulen zu wahren und zu berücksichtigten. Dies gilt insbesondere für 317 
den AQM-Rahmen und den Mustervertrag für Schulleitungen. Der WDA 318 

respektiert die Perspektive der übrigen Stakeholder und insbesondere der 319 

Schuleiter und setzt sich für eine konsensuale Lösung und einen 320 
Interessenausgleich im Hinblick auf die notwendigen Änderungen ein. 321 
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 322 
14. Der WDA begrüßt es, dass die Digitalisierung der Deutschen Auslandsschulen 323 

nachhaltig unterstützt werden soll. 324 

 325 
15. Der WDA begrüßt es, dass die im Konzept dargestellten prioritären Maßnahmen 326 

des AA wesentliche Punkte der vergangenen WDA-Stellungnahmen zu 327 

Evaluation des ASchulG berücksichtigen: 328 
o Die Reform des Auslandsschulgesetzes  329 

§ mit einem „Wegfall der freiwilligen Förderung zugunsten einer 330 

umfassenden gesetzlichen Förderung“  331 
§ Bei der ebenfalls beschriebenen Erweiterung der Teilhabeaspekte, sind 332 

aus Sicht des WDA insbesondere die Teilhaberechte der freien, 333 

gemeinnützigen Schulträger zu stärken. In §4 Abs. 3 sollte die 334 
Formulierung der Gesetzesbegründung des ASchulG übernommen 335 

werden: „Eingriffe in die Autonomie der Schulträger durch Maßnahmen 336 

der Schulaufsicht dürfen nur mit Zurückhaltung vorgenommen werden.“ 337 
Die Schulträger haben die rechtliche und ganzheitliche Verantwortung für 338 

den Betrieb einer Schule und sind Arbeitgeber. Die ehrenamtlichen 339 

Vorstände haften. 340 
o Die prioritären Maßnahmen (entsprechend der Gliederung im 341 

Konzeptpapier) 342 

§ zur Stärkung der Lehrkräfte an Deutschen Auslandsschulen 343 
• Anhebung der Schulleiterpauschale und Stärkung nicht-monetärer 344 

Anreize 345 

• Kindergeld auch für die von der ZfA an die Deutschen Auslandsschulen 346 
vermittelten Lehrkräfte 347 

• Lehrerbildungsinstitute ausbauen 348 

• Karriere von Auslandslehrern im Inland fördern 349 
• GIB durch eine Erhöhung der Förderung stärken 350 

§ zur Schaffung inklusiver und durchgängiger Bildungsbiographien 351 

• Frühkindliche Bildung stärken 352 
• Pauschalen für Sozialermäßigungen und Inklusion erhöhen 353 

• Übergang zu deutschen Hochschulen durch Ausbau der Alumniarbeit 354 

• Verzahnung zwischen PASCH-Schulen verstärken 355 
• Interkulturelle Bildung in Deutschland fördern 356 

§ zur Stärkung der beruflichen Bildung 357 
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• stärkere personelle bzw. finanzielle Förderung der DAS mit 358 
berufsbezogenen Abschlüssen und der Fachoberschulen mit Berufliche 359 

Bildung 360 

§ zur Verbesserung des Deutschunterrichts 361 
 362 

Der WDA verweist in Ergänzung dieser Liste des AA im Detail auf seine 363 

Stellungnahme anlässlich der Evaluation des Auslandsschulgesetze vom 364 
11.12.2019, die deswegen in die vorliegende Stellungnahme integriert wurde 365 

(vgl. Anhang). 366 

 367 
16. Deutlich wird schließlich, dass das Konzept ein Ergebnis des Evaluationsberichtes 368 

2020 nicht würdigt: bauliche Maßnahmen werden dort mit 65,41% (nach der 369 

Personalgewinnung mit 84,21 %) als wichtigstes Handlungsfeld für die nächsten 370 
Jahre von den Befragten genannt. Dieses Ergebnis erhält noch größere Relevanz 371 

dadurch, dass die weltweit von der Pandemie betroffenen Schulträger 372 

verpflichtet werden, ihre Rücklagen, die allerdings ohnehin nur gemeinnützig 373 
verwendet werden dürfen, aufzubrauchen, um einen Notfallhilfe zu erhalten. Die 374 

Notfallhilfe wird auch in 2021 dringend benötigt werden, da die Krise andauert 375 

und viele Schulen erst in diesem Jahr durch sinkende Schülerzahlen in finanzielle 376 
Notlagen geraten werden. Die Zugangsmodalitäten für Inanspruchnahme dieser 377 

Finanzhilfe des Bundes müssen deswegen verändert werden. Die Schulen haben 378 

vorausschauend Rücklagen für wichtige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit 379 
aufgebaut. Diese dürfen nicht zur Kompensation von jetzt durch die Coronakrise 380 

entstehenden Finanzlücken herangezogen und damit unwiederbringlich 381 

aufgezehrt wird. Die Unterstützung baulicher Maßnahmen aus dem Baufonds 382 
muss priorisiert werden. 383 

 384 

 385 
 386 

 387 

 388 
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IV. Kernpunkte der WDA-Stellungnahme zur 389 

Evaluation des Auslandsschulgesetzes vom 390 

11.12.2019 391 

1. Der Haushaltsvorbehalt in Auslandsschulgesetz §3, Abs. 1 muss gestrichen 392 

werden. So wird das Ziel des Gesetzes erreicht, die Deutschen Auslandsschulen 393 
nachhaltig zu unterstützen und zu fördern. 394 

 395 

2. Alle geförderten Schulen – von der Abiturschule bis zur GIB-Schule – sollten von 396 
der gesetzlichen Förderung profitieren. Eine Zweiklassengesellschaft der 397 

Deutschen Auslandsschulen darf es nicht geben. 398 

 399 
3. In der Förderpraxis sollten dreijährige Förderzeiträume die Regel sein, um das 400 

Ziel des Gesetzes zu erreichen, die Planungssicherheit für die freien Schulträger 401 

zu erhöhen. 402 
 403 

4. Die Übernahme des Versorgungszuschlags für verbeamtete, beurlaubte und 404 

angestellte Ortslehrkräfte wurde erreicht. Nun muss die Umsetzung zügig 405 
erfolgen. (angepasst 11.02.2021) 406 

 407 

5. Die finanzielle Förderung muss durch eine Komponente ergänzt werden, die 408 
standortbezogen die Lücke zwischen der finanziellen Festbetragsförderung und 409 

den unterschiedlichen realen Kosten für eine Auslandsdienstlehrkraft an den 410 

verschiedenen Standorten schließt. So wird ein ausgeglichenes, gerechtes System 411 
erreicht. 412 

 413 

6. Eine Erhöhung der notwendigen Mittel für Inklusion muss erfolgen, wie auch eine 414 
inhaltliche Unterstützung für Inklusionsprogramme und Zielvorgaben. Die 415 

bisherige Förderung der Inklusion an Deutschen Auslandsschulen in Form einer 416 

Pauschale von 0,5% des anerkannten Unterrichtsaufwandes, ist weit davon 417 
entfernt, zum Ziel führen zu können. 418 

 419 

7. Die Deutschen Auslandsschulen stehen für eine Bildungselite, die offen ist für 420 
begabte Schüler aus allen sozialen Schichten. Um diesen Charakter weiter zu 421 

unterstützen, erscheint die derzeitige Förderung von Sozialermäßigungen in 422 

Höhe von pauschalen 1,5 % weit davon entfernt zu sein, zum Ziel führen zu 423 
können. Eine Erhöhung der notwendigen Mittel ist sinnvoll. 424 

 425 
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8. Um Wachstum zu belohnen und Schwankungen besser abfedern zu können, sollte 426 
der Personalschlüssel für die Zügigkeit sowie die geförderte Anzahl der Züge und 427 

die geforderte Zahl von Schülern pro Zug (25) angepasst werden. 428 

 429 
9. In §4 Abs. 3 sollte die Formulierung der Gesetzesbegründung übernommen 430 

werden: „Eingriffe in die Autonomie der Schulträger durch Maßnahmen der 431 

Schulaufsicht dürfen nur mit Zurückhaltung vorgenommen werden.“ Die 432 
Schulträger haben die rechtliche und ganzheitliche Verantwortung für den 433 

Betrieb einer Schule und sind Arbeitgeber. 434 

 435 
Die Rechte der Schulträger sollen bei der Aufsicht und Förderung der Deutschen 436 

Auslandsschulen gewahrt und berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für 437 

den AQM-Rahmen und den Mustervertrag für Schulleitungen. 438 
 439 

Die Verwaltungsvorschrift zum Auslandsschulgesetz fordert eine Testierung der 440 

in die Zukunft gerichteten Finanzplanung durch einen Wirtschaftsprüfer. Da der 441 
Träger ohnehin über die Planung beschließen muss und für diese einsteht sowie 442 

die deutsche Auslandsvertretung die Förderverträge prüft und unterzeichnet, 443 

sollte diese Anforderung entfallen. Damit werden erhebliche Kosten für den 444 
Schulträger eingespart und der Prozess vereinfacht. 445 

 446 

10. Die Kooperation der fördernden Stellen und der Schulträger sowie weiterer 447 
Interessengruppen, sollte in einem Fachbeirat nach dem Vorbild des Gesetzes zu 448 

den Deutschlandstipendien verankert werden. Um die gemeinsamen Ziele 449 

effizienter und effektiver erreichen zu können, benötigt die Zusammenarbeit in 450 
der öffentlich-private Partnerschaft zwischen freien Schulträgern und fördernden 451 

Stellen eine Institutionalisierung. 452 

  453 
11. Die freien Schulträger finanzieren im Schnitt über 70 % ihrer Mittel eigenständig. 454 

Im Rahmen einer angemessenen Selbstverwaltung sollten dem Weltverband 455 

Deutscher Auslandsschulen, als satzungsgemäßen Vertreter der freien 456 
Schulträger, staatlich geförderte Aufgaben übertragen werden. Dabei sollten 457 

Synergien mit den fördernden Stellen abgestimmt und eine sinnvolle 458 

Aufgabenteilung vorgenommen werden, um die Stärken der jeweiligen 459 
Organisationen optimal zum Wohle der Deutschen Auslandsschulen nutzen zu 460 

können. 461 

 462 
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12. Lehrkräfte aus Deutschland sind zentral für die Qualität der Deutschen 463 
Auslandsschulen. Die Attraktivität des Auslandseinsatzes, insbesondere für 464 

Schulleitungen, sollte durch die verbindliche Regelung der Lehrerbesoldung, die 465 

Vereinheitlichung der Regelungen zum Kindergeld, die hinreichend einheitliche 466 
Möglichkeit der Beförderung im Ausland, der Ausbau der Vorbereitungskurse 467 

sowie die Verbesserung der finanziellen Anreize und der Fortbildung für 468 

Ortslehrkräfte, einschließlich der Entfristung von Prüfungsberechtigungen, 469 
erhöht werden. 470 

 471 

13. Um eine Zweiklassengesellschaft der Deutschen Auslandsschulen nicht zu 472 
verstärken, ist die Erhöhung der Lehrerbesoldung an die Höhe der gesetzlichen 473 

finanziellen Förderung zu koppeln. 474 

 475 
14. Die Summe der anrechenbaren Wochenstunden bei GIB-Schulen sollte erhöht 476 

werden, um der Bedeutung dieses Schultyps gerecht zu werden. Statt 30% sollten 477 

in Zukunft 45% als geförderte Wochenstunden in der Verwaltungsvorschrift für 478 
die gesetzliche finanzielle Förderung berücksichtigt werden. Ferner sollten alle 479 

Möglichkeiten genutzt werden, dass GIB weiter auszudifferenzieren, um 480 

multilinguale Bildung zu ermöglichen, sowie Synergien durch Kombination mit 481 
dem mittleren Schulabschluss genutzt werden. 482 

 483 

15. Das Deutsche Internationale Abitur sollte intensiver vermarktet werden, um 484 
Deutsche Auslandsschulen mit diesem Abschlusstyp in der gestiegenen 485 

Konkurrenz mit anderen internationalen Schulen zu unterstützen. 486 

 487 
16. Die notwendigen Erfolgsfaktoren für die Gründung und den Weg zum Status einer 488 

Deutschen Auslandschule sollten eingehend geklärt werden. Die gesetzliche 489 

dreijährige Wartefrist sollte gestrichen werden, um Schulen im Aufbau besser 490 
fördern zu können. So kann der Gesamterfolg der Deutschen Auslandsschulen 491 

gesteigert werden. 492 

 493 
17. Zur Unterstützung von Schulen, die in Notlagen geraten sind, sollte ein 494 

Notfalltopf bereitgestellt werden, der eine flexible Förderung in diesen Fällen 495 

zulässt. 496 
 497 

18. DSD-Schulen sollten finanziell besser gefördert werden, um Investitionen in 498 

Personal, Lehrmittel und Fortbildungen zu ermöglichen.  499 
 500 
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Die DPS-Schulen sollten im Auslandsschulgesetz gewürdigt werden und bei 501 
Evaluationen des Gesetzes berücksichtigt werden. 502 

 503 

19. Die Sprachschulen sollten im Rahmen des Auslandsschulgesetzes erwähnt und 504 
anerkannt werden. 505 

 506 

20. Zur Förderung der beruflichen Bildung ist es wesentlich, gemeinsam mit den 507 
Schulträgern Lösungskonzepte sowohl für die Positionierung als auch bei den 508 

entsprechenden Businessplänen bzw. Trägermodellen zu entwickeln sowie die 509 

Chancen für Absolventen auf dem Arbeitsmarkt und die Durchlässigkeit des 510 
Bildungssystems im Ausland zu erhöhen.  511 

Ferner ist es notwendig das Netzwerk zwischen Deutschen Auslandsschulen und 512 

der Deutschen Wirtschaft unter Einbindung der Absolventen zu stärken. 513 

weitere Entwicklungsstrategie 514 

1. Frühkindliche Bildung sollte in angemessener Weise unterstützt werden. Die 515 

frühkindliche Bildung ist eine der strategisch wichtigsten Bereiche für die 516 
Entwicklung einer Deutschen Auslandsschule, da alle anderen Schulstufen darauf 517 

aufbauen. 518 

 519 
2. Auch Deutsche Auslandsschulen sollten vom Digitalpakt profitieren. Die 520 

Digitalisierung ist eine besondere Chance für Deutsche Auslandsschulen, um die 521 

weltweiten Strukturen im Hinblick auf die gemeinsamen Ziele zu vernetzen und 522 
somit am Standort konkurrenzfähige Bildungsangebote machen zu können. 523 

 524 

3. Absolventen sollten durch Integrationsunterstützung, Austausch- und 525 
Stipendienprogramme sowie Alumniarbeit verstärkt gebunden werden, um die 526 

Bindung an Deutschland zu erhöhen. 527 

 528 
4. Das Bildungscontrolling und Forschung zu Deutschen Auslandsschulen sollte 529 

ausgebaut werden, um die Steuerungsmechanismen auf den Bedarf abstimmen 530 

zu können. 531 
 532 

5.  Die internationale Lehrerbildung sollte entwickelt werden. Die Deutschen 533 

Auslandsschulen sind hier ideale Partner, um das Erlangen interkultureller 534 
Kompetenzen und die Fähigkeit, einen integrativen Unterricht zu gestalten, zu 535 

fördern. 536 

 537 
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6. Deutschland sollte als Studien- und Wissenschaftsstandort für 538 
Auslandsschulabsolventen attraktiv gehalten werden: keine Studiengebühren, 539 

Visa-Vergabe vereinfachen, Chancen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 540 

nutzen 541 

Die Weiterentwicklung des Auslandsschulgesetzes sollte durch regelmäßigen 542 

Expertenrunden im Auswärtigen Amt unter Einbindung des Weltverbandes Deutscher 543 

Auslandsschulen erfolgen. 544 
 545 

V. Über den Weltverband Deutscher 546 

Auslandsschulen 547 

Der Weltverband Deutscher Auslandsschulen vertritt die freien, gemeinnützigen 548 

Schulträger der Deutschen Auslandsschulen und fasst ihre Einzelstimmen zu einer 549 
starken Stimme zusammen. Dazu bündelt der WDA das Wissen der vielen lokalen 550 

Experten zu einem globalen Netzwerk. Der Verband unterstützt Mitglieder bei ihren 551 

Aufgaben und fördert ihre Projekte mit gezielten Dienstleistungen. Er vertritt 552 
gemeinsame Interessen gegenüber dem Deutschen Bundestag und den fördernden 553 

Stellen. Der WDA ist wichtiger Ansprechpartner der Auswärtigen Kultur- und 554 

Bildungspolitik und gestaltet diese zugleich aktiv mit. 555 

VI. Kontakt: 556 

Thilo Klingebiel 557 

Geschäftsführer 558 

Weltverband Deutscher Auslandsschulen 559 

+49 30 280 449 20 560 

www.auslandsschulnetz.de 561 

klingebiel@auslandsschulnetz.de 562 

VII. Anhang: WDA-Stellungnahme zur Evaluation des 563 

Auslandsschulgesetzes vom 11.12.2019 564 

 565 
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